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Kennzifferberechnung Zeitbedarf Mandatsführung

1. Kennziffer: Nettoberatungsstunden Beratung/Betreuung pro Jahr für 
eine 100%-Stelle Mandatsführung

Diese Kennziffer dient dazu, den Beratungsaufwand mit den Fallzahlen zu 
vergleichen. Die Nettoberatungsstunden pro Jahr für eine 100%-Stelle in 
der Mandatsführung lassen sich wie folgt berechnen:

Bereich Stundenaufwand

Jahresarbeitszeit pro Jahr Wochenarbeitszeit 42 Stunden 2’100 Stunden

abzüglich Ferien, Ø 4,5 Wochen pro Jahr 190 Stunden

abzüglich Weiterbildung und Fachveranstaltungen (5 Tage) 42 Stunden

abzüglich Sitzungen im Dienst (wöchentliche Sitzung) 110 Stunden

abzüglich Krankheit/Militär/Reserve 50 Stunden

abzüglich Fachberatung (Supervision) 25 Stunden

abzüglich Arbeitspausen 60 Stunden

Nettoberatungsstunden Berufsbeistand/Berufsbeiständin Ø pro Jahr 
(ohne Projektaufgaben und ohne Leitungsfunktion)

ca. 1’600 Stunden

2. Kennziffer: Erfahrungswert Sachbearbeitung in der Mandatsführung

Im Durchschnitt werden pro 100 Prozent Mandatsführung zusätzlich ca. 80 
bis 100 Prozent Sachbearbeitung benötigt, um die anfallenden administrati-
ven und buchhalterischen Arbeiten erledigen zu können. Je nach Verteilung 
der Mandate im Erwachsenen- und Kinderbereich kann dieser Anteil jedoch 
stark variieren. 

3. Kennziffer: Erfahrungswert Anzahl geführte Mandate pro 100 Prozent 
Mandatsträger/in 

Aufgrund von Erfahrungswerten wird die Fallzahl auf durchschnittlich 60 
bis max. 100 Mandate pro 100%-Stelle Mandatsträger/in geschätzt (je nach 
Ausgestaltung der Sachbearbeitung und Anzahl Kindes- und Erwachsenen-
schutzmandate). Dies ergibt einen durchschnittlichen Beratungs- und Be-
treuungsaufwand für einen Fall von ca. 16 bis 26 Stunden pro Jahr. Anzu-
streben ist eine Maximalzahl von 80 Mandaten.

4. Kennziffer: Erfahrungswert Mandatszahlen im Verhältnis zu den gesam-
ten Stellenprozenten (Mandatsführung und Sachbearbeitung)

Dieses Verhältnis bewegt sich im deutschschweizerischen Durchschnitt bei 
40 bis 60 Mandaten pro 100%-Stelle, ohne Leitungsanteil.
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Modellrechnung der Berufsbeistandschaft XY

500 geführte Dossiers (300 Erwachsenenschutz/200 Kindesschutz): 

300 Dossiers Erwachsenenschutz × Ø 16 Stunden Beratung /Jahr 4’800 Beratungs-
stunden/Jahr

200 Dossiers Kindesschutz x Ø 26 Stunden Beratung /Jahr 5’200 Beratungs-
stunden/Jahr

10’000 Beratungsstunden/1’600 Beratungsstunden Soll 625 % Mandats-
führung

625 % Sozialarbeit × 0,8 Sachbearbeitung 500 % Sachbear-
beitung

Stellenleitung (ca. 15 Personen) 60–80 %

Stellentotal 1’185–1’205 %


